Musterwiderspruch  gegen einen Bescheid des Jobcenters mit der Aufforderung zur Senkung der Kosten der Unterkunft
(nicht schon  auf eine Anfrage des Jobcenters, ob Gründe für die Überschreitung der neuen Richtwerte vorliegen!)

__________________________________________________________________________________

Name








Ort, Datum
Adresse

Nr. der Bedarfsgemeinschaft

Jobcenter Vogtland

Widerspruchsstelle

Neundorfer Str. 70-72

08523 Plauen
Genaue Bezeichnung des Bescheides  des Jobcenters mit Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den obengenannten Bescheid lege ich hiermit fristgemäß

Widerspruch

ein.

Begründung:
Ich vermute, dass die Mietwertermittlung, aus der die seit 01.03.2011 gültigen Richtwerte für die Bruttokaltmieten für ALG II-Empfänger des Vogtlandkreises abgeleitet wurden, geltenden Rechtsvorgaben insbesondere aus Urteilen des Bundessozialgerichtes ungenügend gerecht werden.

Für mich ergeben sich vor allem folgende Zweifel und Fragen:
1.) Die Verfasser haben innerhalb des Vogtlandkreises mit Hilfe von Indikatoren Wohnungsmarkttypen ermittelt. Ich bin der Überzeugung, dass die so ermittelten  Wohnungsmarkttypen nicht in ausreichender Weise die von den Sozialrichtern geforderten  Merkmale räumliche Nähe, Infrastruktur, verkehrstechnische Verbundenheit und homogener Lebens- und Wohnbereich widerspiegeln.
2.) Der Gesetzgeber fordert, dass ALG II-Empfängern Aufwendungen für Wohnungen einfachen Standards zu erstatten sind. Demzufolge müssten die Mietkosten für Wohnungen einfachen Standards ermittelt werden. In den Fragebögen der Mietwertermittlung wurden aber nach meiner Kenntnis nur solche Angaben zum Wohnstandard erfragt, die beim Fehlen zum Ausschluss aus der Auswertung führen (Innen-WC, Sammelheizung, Bad). Den der Öffentlichkeit zugänglichen Materialien der Ermittlung ist auch nicht zu entnehmen, nach welchen Kriterien die Empfänger der Fragebögen ausgewählt wurden.  Eine Begründung für die Wahl des 40 %-Perzentils erfolgt in diesen Materialien nicht, ich nehme aber an, dass in den neuen Bundesländern weniger als 60 % der Mietwohnungen über mittleren oder höheren Wohnstandard verfügen. In Folge ergeben sich für mich ergeben  folgende Fragen: 
- Ist die Datenerhebung tatsächlich, wie im Urteil des BSG gefordert, über den gesamten Vergleichsraum erfolgt? 
- Bilden die ermittelten Wohnungen tatsächlich die Kappungsgrenze für die Wohnungen mit einfachem Wohnstandard ab oder werden im Ergebnis dieser Kappungsgrenze Wohnungen, die ebenfalls dem einfachen Standard zuzuordnen wären, als unangemessen teuer bewertet? Ist beispielsweise eine wärmegedämmte Wohnung in einem WBS 70-Block generell nicht mehr einfachem Wohnstandard zuzurechnen?
3.) Bei der Ermittlung der Angemessenheitswerte ist, so vermute ich, nicht ausreichend untersucht worden, ob in den Wohnungsmärkten, insbesondere im Bereich des Wohnungsmarktes 3, ausreichend Wohnungen mit Bruttokaltmieten bis zur Höhe der ermittelten Richtwerte verfügbar sind, und zwar so, dass ausgeglichene Bewohnerstrukturen erhalten bzw. geschaffen werden (§ 22a SGB II), dass also eine Ghettobildung vermieden wird.
4.) Die Anzahl der ermittelten Daten pro Tabellenwert sind meiner Kenntnis nach teilweise sehr niedrig, in einigen Tabellenwerten wird die Zahl 40, die im Ermittlungstext als Mindestzahl angegeben wird, deutlich unterschritten. Damit unterliegen die Daten sicher in starkem Maße dem Zufall. Ich bezweifle, dass die Ergebnisse in diesen Fällen signifikant sind.
5.) Zur Ermittlung und Auswertung der kalten Betriebskosten fehlen nach meiner Information Angaben in der Mietwertermittlung. Der Anteil der kalten Betriebskosten an der Bruttokaltmiete beträgt aber im allgemeinen 20 % bis 25 %. Die vorgenommene Differenzierung wurde im der Öffentlichkeit zugänglichen Material nicht begründet. Bilden die angegebenen Werte der kalten Betriebskosten die tatsächlichen Kosten in ausreichender Weise ab?



Mit freundlichen Grüßen

Vorname, Name
